
( ,.Casti Connubii“ über $SteriliLehren der Enzyklik un EUgEeNIK
Von Dr 0Se Grosam, Linz

Die Enz klıka aslı connubi“ hefaßt sich in jenemTeil, der In 64—565 steht, 1n 1ler Absätzen
auch mıit Sterilisation. und Kugenik. Wenn INa  — den
Lehrgehalt über diese beiden Fragen herausstellen wıll
S wird sich ungefähr folgendes ergeben: Äutori iätHinsichtlich der auf Grund privater
angeordneten der ausgeführten Sterilisation wird 1m
etzten Abschnitt dieses Teıles elehrt, daß S1€e 1Ur Z
Heilzwecken erlaubt sei, WENN für das Wohl des SanzehKörpers auftf andere Weise nıcht gesorgt werden kann
qals durch Sterilisation. Jede andere Qaus priıvater Autori-
tat Zu irgendwelchen Zwecken angeordnete Sterilisation
wird als sıttlıch unerlaubt dargestellt, un miıt der
Aaus der Eithik (ex 1PSO humanae ration1ıs Ilumine OMN1INO
constat) un aus der allgemeinen Anschauung der heo-
logen entnommenen Begründung (1d chrıstiana doctrima
statuıt), daß der Private ber die Glieder selnes }  AOTr-
DETS eın anderes Verfügungsrecht habe als das, S1E ZU
ihrem natürlichen Zwecke zu gebrauchen. Er darf S12
daher weder vernichten, och SIE verstümmeln, och
sıch auf andere elise den natürlichen Funktionen
untauglich machen, AUSSCHOMIMEN den Fall, daß sonst
Lür das esamte Wohl des Körpers nıicht gesorgt werden
könne. Iso urz gefaßht: Nur. die rein Heilzwecken
angeordnete oder ausgeführte Sterilisation ıst auf }Grrun@_iprivater Autorität gestattet. ;

2.Die Enzyklika enthält aber uch eine autoritafive
Kntscheidung hinsichtlich der durch staatliche (zesetze
gestatteten und wider den Willen der .Betroffenen AN-
geordneten Zwangssterilisation. Das Recht der Staats-
ewWa S eugenischen oder: 17< endwelchen anderen
ründen Gesetze dieser Art ZuUu assen, wird mıit aller

Entschiedenheit 1n Abrede gestellt (sed contra OINNE
]us et Tas magistratibus civilibus arrogata facultate,
UUa ÜE uam habuerunt necCc legitime habere POS-sunt). DUr esründung wird angeführt: Die staatlichen
Behörden haben ber die körperlichen Organe ihrer
Untertanen keinerle1l direkte Gewalt: Sie dürfen also,

keine Schuld und daher auch keıin Grund Zu körper-licher Bestrafung vorliegt, die Unversehrtheit des Leibes
nicht direkt antasten, yfeder aus gugenischen noch sonst



784 Gr(')s>am,‘ iehren äer Enzyklika „Castı Connubii
AUSs irgéndWelchen Grfindén. Das wird mıt aüßérorden_t-
hcher Schärte ZUIN Ausdrucke gebracht durch die
sgekehrte Wortüiolge: „Ipsam COrpOrIS integrıtatem
directo qgedere ei attıngere He eEUgENICIS NC ullis alııs
Causıs pOossunt unquam. 7ur Bekräftigung wird FA O-

angeführt, der be]l Erörterung der Frage, ob der
weltliche Richter ZUF Verhütung künftigen Schadens
einem Menschen Übles zuiügen könne, 1€eSs ZWarr 1ür g..
wisse Sicherungsmaßnahmen zugıbt, ber mıt Fug
und Recht für jede Art von Körperverletzung verneınt.

wiıird a1sSo0 In Zukunft VO katholischer Seıite nıcht
mehr eın Notrecht des Staates behauptet werden dürfen,
unter gew1ssen Voraussetzungen gesetzliche Sterilisation
ZUT Anwendung brıngen, und es kann eın Zweifel
mehr se1n, W1€e katholische Abgeordnete Stellung
nehmen haben, WEeNnN solche (‚esetze In gesetzgebenden
Körperschaliten ZU Behandlung kommen.

ber Steriılısation als Strafmuttel finden sich 1n
der Knzyklika zwei Wendungen: Im ersten Abschnitt
heißt „Neque 1d ad eruentam sceleris Commissı pPOCE-
am publica auctorıtate repetendam vel ad iutura

1m drıtten Abschnitt2 Crimıina praecavenda’;
99  bı nulla intercesserıt culpa nullaque adsıt eceruentae
POCNAE Causa.““ Es iragt sich, ob mıt diesen endungen
eiIn ec der Staatsgewalt anerkannt werden soll, unter
den entsprechenden Voraussetzun Sterilisation als
Strafe Z verhängen. Man wird 1ese Fra bejahen
mussen, weni1gstens soweıt das Recht der Staatsgewallt
IN abstracto In rage OMM Denn geht 1m Zusam-
menhang die Erlaubtheit der Sterilisation AUusS CUSE-
nıschen Gründen. Wenn 1U ZUFTF Begründung der Un-
erlauhtheit dieser gesagt wird: Es handelt sıch bez SterI1-
lisation AUS eugenischen . Gründen nıcht blutige Be-
strafung eines begangenen Verbrechens un Ver-
hütung zukünitiger Vergehen, SEeLiz diese Begründung
ohl VOTFauUs, daß ZUFLF blutigen Bestrafiung elınes egan-

Verbrechens der AT Verhütung zukünitiger
Vergehen Sterilisation qls Strafimittel 1n Frage kommen
könnte.

Es scheint MI1r ber ıIn der Enzyklika nıcht gelehrt
werden, daß man sıch auch konkret und praktısch

LUr die Anwendung: der Sterilisation als Strafe ein_—
setzen dürfife Das würde DU annn der all se1N, WeNNh
Sterilısation uch konkret die Kignung qls Mittel ZUTLF
Bestrafun hätte ber diese Frage enthält der jetzıge
offizielle exXTt nıichts. Der ursprünglich in den cta
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veröffentlichte ext Hatte die Worte: „Néqué 1d ad
eruentam sceleris Commı1ssı POCNam publica aucto-rıtate repetendam vel aqad Iutura CrIMMA PFae-cavenda icebit.“ Wenn INa Zzu lesen hätte, annn
wäre In dieser Textierun ohl eine ausdrückliche
Ablehnung der Sterilisation als Strafe ‚enthalten. In der
jetzt geltenden Leseart ist ber praktische Kignung der
Sterilisation als Strafe nıichts enthalten und 1a1 muß
Gründe dafür der dagegen anderswo. suchen.‘Ebenso ist ber die KFra C die 1n dieser Zeıt-
schrift, Jahrgang 1930, 286 behandelt wurde, ob
nämlıch die Behörde uUs G(Gründen des öÖffentlichenNVohles Sterilisation Aanordnen dürfe, der Priıvate ALLS
eigener Autoritat SIC aus/ühren lassen könnte, weıl SIEC
Jür ıhn auch Heilwirkung hat, nichts Bestimmtes ent-
halten. Das wird man ohneweiters verstehen, da jasehr iraglich ist, ob 6S Sterilisationen miıt dieser Doppel-wirkung überhaupt gıbt Es ıst aber nıcht ausgeschlos-
SCH, daß die Enz klika doch uch diese Fälle WILEC DO
/erne streıfen ite Es heißt nämlich 1m Abschnitt
„Publici magıstratus 1n subditorum membra directam
potestatem habent nullam.“ Der Ausdruck „directam
potestatem habent nüllam:“ legt nahe, uch eine
indirekte Gewalt „ über die (Grlieder der Untertanendenken. Diese indirekte Gewalt wäre annn ohl SO
verstehen: Die Behörde ann AUS Gründen des öffent-
Lichen Wohles verlangen (zur Ausrottung einer gefähr-lichen Seuche, die ’ meıst auf- dem Wege der Vererbungsıch Jortpflanzt), daß der Privafte einen Kingriff machen
lasse, den auch selbst ZUT Heilung des eigenen KöÖör-
PCIS anordnen könnte. Daß aber al das 1n dem Aus-
druck ‚„‚directam potestatem habent nullam:“ wiıirkliıch
enthalten sel, ıst wohl unerweılsbar, un 188021 ann
Ööchstens Eıne solche Vollmacht des Staates ist
nıcht 1m Wı erspruche mıiıt der Enz
lehrt aber nıchts darüber. yklika, die KEnzyklika

Sehr beachten ıst uch 12 Stellungnahme der
EAnzyklıka ZUT Eugenik. Diese Stellungnahme ıst
bedeutsamer, da ja die (,ongregatio OÖffict unter A4aUS-
drücklichem Hınwelse auf den Knzyklikatext*) eine Ent-

%j Der ext der Entscheidung autet „Quid senthendum de theorıja
S1iC ıcla ‚eugen1Cca’, SIıve ‚posıtıva' S1Ve ‚.negatıva'; eque indicatis ah
D: mediis qad humanam progenıem In mehius provehendam, posthabitis
legıbus SC  e naturalıbus, sSe  — divinıs, SC  en ecclesiastıicıs ad matrımon1ıum
singulorumque Jura spectantıbus?“‘‘ Antwort ‚‚Eam SSEC ‚ omMnNına
ımprobandam habendam a1sa ei damnata, ul ın Encyclicis
Litteris de matrımon10 christiano ‚Castı connub_ii‘, datıs Su cdie 31 De-
cembris 1930
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scheidung i'11.1t_ei'ir dem 21 März 1931 Etr0ffen hat. Kür
den Sinn dieser Entscheidung ist da der SInnn es
Enzyklikatextes VO maßgebender Bedeutun

Was enthält Iso die Enzykliıka über die Fugenik?
Zunächst eLWAS TUT diese junge _ Wissenschait sehr

Wertvolles: nämlich dıe Anerkennung ıhres Hauptzieles,
das in der Knzyklika 1n die Worte efaßt erscheimt: S1ie
wiıl] heilsame Ratschläge seben SA ArZeugunNg eiInNer. SC-
sın den und starken Nachkommenschait. Dieses Be-
treben wiıird als durchaus öoblich bezeichnet: rectiae ra-
t1on1ı ul1que contrarıuım 10 est. Die Kirche erweiıst
Iso auch ]1er wieder, daß S1e TÜr jeden wirklichen
Fortschritt 1 menschlichen Lirkennen, selbst WEeNnN es
och unvollkaommen ist, 1nnn und Verständnis hat Die
Vertreter der jungen Wissenschaft mÖögen sich dieser
erstmaligen karchlichen Ane;kenpung“ ihres Haupftzieles
von Herzen ireuen..

Dıe haben darum aber uch allen Gru'rid‚ / den lem-
sten Warnungen der Kirche: Gehör schenken, die sıe
mıt dieser Anerkennung verbindet. Es erging eben der
jungen Wissenschaft 1e oit der Jugend 1m e  en Sie
türmte mıiıt jugendlicher Begeisterung qauf den nNneueN
Wegen er Erkenntnis und übersah dabe]
jugendlicher Freude ber das edle Ziel die nötige Vor-
sicht und schoß weıt ber das Ziel hinaus (die Enzyklika
sagt: „sıe : setzte. die eugenischen Zwecke allen anderen,
uch denen, die einer -höherch O'1rdnun_g . ang_ehörgn,voran )

Als solch Übérirei‘ß ufigen werden f olgénde aufée-
führt:. Das Bestreben, staatlıche Eheverbote für erblich
Belastete Zzu erreichen: das Bestreben, gesetzliche ınd
Zwangssterilisation durchzusetzen, erblich Belastete
VO der Fortpflanzung auszuschließen; terner as Be-
streben, die Eingehung einer solchen Ehe mıiıt oder AI
schen erblich Belasteten (die ja oft Z wıderraten sel);,
ats schwere Schuld darzustellen.

In all diesen Bestrebungen wird wirklich der EUGE-
nısche WecC ber alle anderen WecCke, auch dıe einerhöheren Ördnung, gesetzt.

Wo siıch um - Au{fsteung étaaflichér Ehehinder—
nısse mıiıt der zwıschen erblich Belasteten handelt, ıst
übersehen, daß die junge Wissenschafit 1n vielen Punkten
ber Mutmaßungen och nıcht hinausgekommen ıst
„secundum normas el conjecturas SU4A€ scıentlae , sa
cie Enzyklika. Die Kugenik begeht den Fehler, der S1C

oft IM der „Geschiqhie der Wissenscha'ften wiederholt,
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daß I'n‘a.n: : älsl siChérés Ergebnis der Wiés'enschaff aus-
‚g1bt, WwWas objektiv beurteilt ber eine Mutmaßung der
wahrscheinliche Meinung nıcht hinausgekommen ıst
Ferner wird dabei nicht beachtet,; daß ach Can. 1038,

und Can, 1040 nıcht der Staatsgewalt, sondern aus-schließlich der Kirche das Recht zusteht, Ehehindernisse
aufzustellen, SOWeılt sıch u  3 (‚etaufte handelt.

Dem Bestreben, esetzliche und Zwangssterilisationeinzuführen, liegt des alb Übertreibung ZUu runde, weil
dem Staate eine direkte Vollmacht, ber die Glieder der
Untertanen nıcht zukommt, WI1Ie _schon VOFLaUS ausge-tiührt wurde.

In dem Bestreben, die Eingehung der Eie un der
zwischen erblich Belasteten als schwere Schuld darzu-
tellen, liegt deshalb eine Übertreibung, weıl ja LIımM Vor-
hinein überhaupt nıicht teststeht, ob Nachkommenschaft
uSs der Ehe entstammen werde, tferner ob be1ı den

Nachkommen, WeEeNnNnN solche kommen, die Erbkrankheit
wirklich ZU Ausbruch gelangen wird. uch das
teststünde, ware och ımmer ın vielen Fällen unrich-
H5 schwere Schuld be]l Kingehung einer solchen. Fhe

Z11 behaupten, weil es ja viele Fälle ehben kann, INn denen
man uch eine VOTAaUsS esehene schlimme W irkung Z
lassen dart, hne sıch adurch eine schwere Schuld
zuziehen. Die Kugenik tut gut daran, au Gründen des

_ Ölfentlichen Wohles und ım eigensten Interesse der Z

künftigen Ehepartner die Eın ehung der Ehe he1 VOF=
handensein _ gelährlicher krankhafter Erbanlagen
widerraten, ber ıst Übertreibung, be1l sonstiger Ehe-
Läahiskeit Von schwerer Schuld zu reden.

Es wird also 1n Zukunft notwendig sein, daß katho-
lische Vertreter der Kugenik diese Übertreibungen ne1-
den oder siıch VoOon diesen Irrtümern abwenden. Das ıst
zum Leil erireuliıcherweise schon geschehen und eSs ist
auch TUr die Zukunft ZU wünschen, daß durch ‚eıirıgeMitarhbeit VON katholischen Kugenikern, die sıch durch
die Knzyklika und die Offiziumsentscheidung gebunden‚erachten, weitere FntgleisunSCH der Jungen Wisse:1_-schafit vermieden werden.

Wenn 1n der Offiziumsentscheidung die Rede -3st
VOoO einer heoria eugenica positliva und negatıva, S ist
IN der Enzyklika selbst kein Anhaltspunkt geboten,
herauszubekommen. W as unter dieser Unterscheidungverstehen se1l Man ist Iso ul andere Quellen . an-

gewlesen. aC Vermeersch, Periodica: de morali,
Canonica' 9t rliturgica, T OBT X  , Vom) Juni 1931, 245,

5()*



(88 Pastoralfä
ist iBse Untersfiheidungji zü ; Yaden bei Hobertd <Pom—
planl, Kugenica stirpe, un 36.?) Darnach hat INa
unter heoria posıtıva eugenıCA, uch generalis der PIO-
videns, 1 Italienischen preventıva genannt, jene VCOI-
stehen, die die all emeınen ormen liefert, um eine
tarke und voll le enskräftige Nachkommenschaft
erhalten, unter negatıva, die uch selettiva der differen-
ziale 1mM Italienıschen genannt wird, jenen Teıil, der
darauf abzielt, unter Ausschluß gefährlicher Anlagen
1Ur gesunde nd wertvolle Erbanlagen ZUT Vererbung
kommen lassen. Da Vermeersch am ehesten 1n der
La seın dürite, den 1nnn der Offiziumsentscheidung
r1C L1g erfahren, wird INa wohl seine Deutun 5 die
SONS 1n der Enzyklika nicht weiter begründet ist, die
richtige anzusehen haben Von besonderer Bedeutung _
wiıird diese Unterscl}1eidungf nicht se1InN.

Pastoraltälle
(Die Beweislast 1im Pfozeß_.) Der eichvater Innozenz

wurde VOMM Beichtkind Sılvıa beim kiırchlichen Gericht der Ver-
ljetzung des Beichtsiegels beschuldigt. Kr abhe ihre qußerehe-
lıche Mutterschaft, die ıhm A4aUS der Beıcht bekannt se1n
konnte, der Leokadıa mıtgeteilt, Dıie gerıchtliche Untersuchung
erga folgendes Resultat: Lieokadıa sagte unter Eıd aus, daß sS1E
die Nachricht VOIN der außerehelichen ’Mutterschaft der Sılvla
nıcht VoNn Innozenz, sondern V011> eOT. erhalten, der selner-
seıts dıese Kenntnis au der Pfarrkartothek entnommen. Hıe-
miıt fıel dıe Anklage Innozenz 1n sıch ZUSaLiNneEN Silyıa
aber hbhıeh hartnäckig, sS1€e fuhr fort, Innozenz. be1l den Leuten
des Bruches des Beichtsiegels zu beschuldigen. So sah sich Inno-

genötigt, Sılvıa die Verleumdungsklage beim geist-
liıchen Gerichte einzubringen. Der KRıchter stellt - sıch NUuUun quf
iolgenden Standpunkt Innozenz trıtt als Kläger quf. E be
hauptet, das Beichtsiegel nıcht gehrochen ZzU haben. Can 1748,

sagt „‚Onus probandı incumbit el, qul qsserıt.“ Iso muß
Itnmnozenz nachweısen, daß er das Beıchtsiegel nicht gebrochen.
Innozenz protestiert diese Beweilszumutung: Negatıves
könne 1Nan Ja nıcht beweıisen. Was iıst rechtens? Dem Kichter
ist 1in Gedankenfehler passiert. Es iıst ıchtig daß Innozenz qls
Kläger seine Behauptung hewelsen muß Aber Innozenz behaup-
tet lediglich, daß Silviıa sıch ‚einer Verleumdung ScChu gemacht
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